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Gemeinnützigkeit und Unternehmertum passen zusammen 

Gemeinnütziges Engagement und Un-
ternehmertum schliessen sich nicht 
aus. Im Gegenteil, soziales Unterneh-
mertum ist ein globaler Trend. Um das 
unternehmerische Engagement mit ei-
ner grossen Innovationskraft umzuset-
zen, bietet die liechtensteinische  
gemeinnützige Stiftung einen geeigne-
ten, liberal ausgestalteten Rechtsrah-
men. 

Soziale  
Innovationen 
Bei vielen globalen Problemen wie 
dem Klimawandel und der Migration 
werden vermehrt neue Lösungsme-
chanismen gefordert. Durch soziale 
Innovationen sollen neue Antworten 
für diese globalen Herausforderungen 
der heutigen Zeit gefunden werden. 
Unternehmen haben dabei eine be-
sondere Bedeutung, da sie Lösungen 
nachhaltig auf unternehmerische Art 
und Weise "nden und eine Hebelwir-
kung in Gang setzen können. Dieses 
Engagement von Unternehmen muss 
in einem geeigneten Rechtsrahmen 
«organisiert» werden, so dass dessen 
Wichtigkeit und Qualität anerkannt 
wird. Hierfür bietet die Errichtung ei-
ner gemeinnützigen Stiftung oder ei-
nes gemeinnützigen Trusts in Liech-
tenstein einige Stärken.  

Verantwortungseigentum als 
Möglichkeit der Verwirklichung 
Als Möglichkeit zur Verwirklichung der 
gesellschaftlichen Verantwortung von 
Unternehmen wird aktuell das Thema 

des Verantwortungseigentums ö#ent-
lichkeitswirksam diskutiert. Dabei 
sind Gesellschaftskapital und Unter-
nehmensgewinne dauerhaft gebunden 
und werden nicht an die Gesellschafter 
ausgeschüttet, sondern kommen allein 
dem Erhalt und der Vermehrung des 
eigenen Vermögens zugute. In Liech-
tensteins Nachbarländern wird erör-
tert, ob es hierzu einer besonderen 
Rechtsform bedarf, zum Beispiel einer 
«GmbH in Verantwortungseigentum». 
Die liberale Rechtsordnung in Liech-
tenstein erlaubt bereits heute auch 
ohne Scha#ung einer neuen Rechts-

form die rechtliche Umsetzung des 
Verantwortungseigentums. Mit der 
liechtensteinischen gemeinnützigen 
Stiftung, der Anstalt und dem Trust 
sind die Rechtsgrundlagen zu diesem 
alternativen Ansatz der Unterneh-
mensnachfolge heute schon vorhan-
den. Dabei kann ohne umständliche 
und teure Hilfskonstruktionen das 
Vermögen an Personen gebunden wer-
den, die für die Entwicklung des Un-
ternehmens am besten geeignet sind, 
unabhängig von deren familiärer Her-
kunft oder Kau$raft. Die Kosten und 
der bürokratische Aufwand sind auch 

für kleine KMU und Start-ups tragbar. 
Im Rahmen einer gemeinnützigen 
Stiftung sind allerdings die Grenzen 
der Selbstzweckstiftungen und das 
hiermit verbundene Kontrollde"zit zu 
berücksichtigen. Der Lehrstuhl für Ge-
sellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht 
der Universität Liechtenstein hat sich 
im Rahmen eines Forschungsprojektes 
dem Thema angenommen, um dies im 
Kontext der liechtensteinischen Stif-
tung wissenschaftlich zu untersuchen.  

Innovativer  
Philanthropiestandort 
Dieses Beispiel zur rechtlichen Ausge-
staltung des unternehmerischen En-
gagements macht deutlich, wie wich-
tig ein geeigneter Rechtsrahmen ist, 
damit die vorhandenen Ressourcen 
nicht in die Verwaltung, sondern in die 
Umsetzung einer gemeinnützigen 
Idee gesteckt werden können. Denn 
vermögend zu sein, bedeutet nicht 
vordergründig, wie umfangreich die 
zur Verfügung stehenden "nanziellen 
Mittel sind, sondern vielmehr wie viel 
man damit zu «vermögen vermag». 
Auch mit Vermögenswidmungen klei-
neren oder mittleren Ausmasses lässt 
sich viel bewegen. Für eine wirkungs-
volle Kommunikation über das viel -
seitige Stiftungswirken und die ver-
schiedenen philanthropischen Mög-
lichkeiten setzt sich die Vereinigung 
liechtensteinischer gemeinnütziger 
Stiftungen und Trusts (VLGST) als 
anerkannte Interessensvertretung der 
gemeinnützigen Förderstiftungen und 

Trusts ein. Die Vereinigung verfolgt 
das Ziel, Liechtenstein als Standort für 
gemeinnützige Stiftungen und Trusts 
zu optimieren und deren Tätigkeit zu 
unterstützen. (pd) 

Durch soziale Innovationen sollen neue Antworten für globale Herausforde rungen 
der heutigen Zeit gefunden werden. Bild: iStock
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Präsident Vereinigung liechtensteini-
scher gemeinnütziger Stiftungen und 
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Hinweis 

Liechtenstein Finance e. V. ist ein pri-
vatrechtlich organisierter Verein,  
dessen Mitglieder die Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein und die  
Finanzplatzverbände sind. Zweck des 
Vereins ist es, das Profil des Finanzplat-
zes im In- und Ausland durch Informa-
tionsarbeit zu den Besonderheiten und 
Stärken des Standorts zu schärfen.

KSS Partners Establishment 

Interim Management – der Interim Manager als Projektleiter einer ERP-Einführung 

KSS Partners Establishment durfte ein 
KMU im Handel und Produktion von 
Reinigungsprodukten unterstützen, 
welches beabsichtigte, seine alte ERP-
Lösung durch eine moderne Lösung zu 
ersetzen. Der Geschäftsführer erkann-
te, dass die internen Mitarbeiter weder 
das Know-how noch die Kapazität hat-
ten, um dieses strategisch wichtige 
Projekt erfolgreich zu leiten. Er suchte 
einen Interim Manager, der zwar ex-
tern, aber im Auftrag der Einsatz"rma 
arbeitete. 

Der Interim Manager von KSS 
Partners Establishment hatte Erfah-
rung in komplexen Projekten und ging 
strategisch vor. Zuerst wurde zusam-
men mit dem Lieferanten des ERP-
Systems ein detaillierter Projektplan 
erstellt. Anschliessend wurden in 
 einem speziellen Ansatz (Fit-/Gap-
Workshops) zusammen mit den Mitar-
beitern die Prozesse analysiert und die 
zukünftigen Anforderungen de"niert. 

Das Projekt lief gut und konnte 
trotz eines sehr knappen Zeitplans 
durch die Erfahrung des Interim Ma-
nagers termingerecht, im Budget und 
mit dem gewünschten Umfang einge-
führt werden. 

Der Geschäftsführer wünschte weitere 
Verbesserungen. Der Interim Manager 
machte dem Geschäftsführer fachliche 
Themen wie BI, EDI, erweiterte Kos-
tenrechnung, automatisierte Logistik 
und die automatisierte Berechnung 
der Selbstkosten von Artikeln 
schmackhaft. Daraus wurden zwei zu-

sätzliche Software-Releases de"niert, 
die vom Interim Manager als Projekt-
leiter eingeführt wurden. 

Er verabschiedete sich nach der er-
folgreichen Einführung. Der Kontakt 
aber blieb bestehen. Bei der Evaluation 
eines neuen ERP-Partners wurde der 
Interim Manager als Berater angefragt 

und als der intern Verantwortliche Un-
terstützung benötigte, war der Interim 
Manager wieder zur Stelle. Der 
Interim Manager kommt, unterstützt, 
setzt um, um anschliessend wieder zu 
gehen. (Anzeige)

Interim-Manager üben ihre Rolle zeitlich begrenzt aus. Bild: iStock

Kurt Schädler 
Geschäftsführender Partner 

Kontakt 

KSS Partners Establishment 
Landstrasse 130, Schaan 
Telefon: +423 233 29 29 
Website: www.kss.li

Erlass der ZKV 

Die Regierung hat an ihrer Sitzung 
vom 7. Dezember den Erlass der Zah-
lungskontenverordnung (ZKV) be-
schlossen. Die ZKV regelt in Durch-
führung des Zahlungskontengesetzes 
(ZKG), das in zweiter Lesung vom 
Landtag im Oktober beraten und ver-
abschiedet wurde, das Nähere über 
die Anforderungen an die Vergleichs-
webseite sowie die Ermächtigung des 
Kontoinhabers beim Kontowechsel. 
Gemäss Art. 9 ZKG ist der Bankenver-
band (LBV) dazu verp*ichtet, kosten-
los und unabhängig eine Website zum 
Vergleich der Entgelte, die von Zah-
lungsdienstleistern in Liechtenstein 
für die repräsentativsten mit einen 
Zahlungskonto verbundenen Dienste 
berechnet werden, zu betreiben. Auf 
Verordnungsebene wird nun u. a. ge-
regelt, wann die Anforderungen an ei-
nen unabhängigen Betrieb gegeben 
sind und welche Angaben neben den 
jährlichen Kontoführungskosten auf 
der Vergleichswebseite aufgezeigt 
werden müssen. Weiter hält die Ver-
ordnung fest, dass die Ermächtigung 
des Kontoinhabers zum Kontowechsel 
entweder durch ein Formular oder im 
Onlinebanking, sofern es vom Zah-
lungsdienstleister angeboten wird, er-
möglicht werden muss. (ikr)


